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RS OGH 1996/11/12 5Ob2355/96a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1996

Norm

ZPO §506 A

ZPO §506 F

Rechtssatz

In einem vom Rekursgericht für zulässig erklärten - ordentlichen - Rechtsmittel ist die Rechtsmittelwerberin nicht auf

die Behandlung der vom Rekursgericht als erheblich bezeichneten Rechtsfragen beschränkt und daher ist eine

Zweiteilung des Rechtsmittelschriftsatzes in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Revisionsrekurs verfehlt.

Entscheidungstexte

5 Ob 2355/96a
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